
garn, Böheim, Walmatten , Iroatien , Wavo-
nien rc. Königin ; Urz-Werzogin zu Westerreich;
Herzogin zu Burgund/ Wber-und Wieder-Wchle-
sien , zu Wraband / zu Wayland, zu Weyer , zu
Kärnten , zu Irain,zu Mantua, zu Harma,
und Wiacenza, zu Wimburg, zu Kuzenburg, zu
Geldern,zu Rürtenbergrc. Warggräfin desGeil.
DömischenDeichs , zu Währen, zu Burgau , zu
Wber-und Weder-WaußnitzMürstin zu Uchwa-
ben , und Webenbürgen; gefürstete Gräfin zu
Gabsburg ,zu Ulandern , zu Uyrch zu Kfirt, zu
Uyburg, zu Görz, zu Gradisca, und zu Mrtois, rc.
Wandgräfin in Maß; Gräfin zu Damm ; Grau
ausder Windischen March, zu Wrtenau,zu M-
lins,und zuWecheln ; Herzogin zu Iothringen,
und Barr ; Groß - Herzogin zu Moscaua , rc. re.

f  s habe d»e mehcfältige Erfahrenheit zu erkennen gegeben , daßbey denen gerichtlich - vornehmcnden Abschätzungen deren in die
Cridam verfallenen Gütern sich öfters ein - und andere Anstan¬

de blos von darumen geäußeret haben , weilen bey denen diessfällig vör-
genommenen Abschätzungen keine sichereNormabeobachtet worden , wvr-
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üus dann öfters verschiedene weitwendige Strittigkeffen entstanden seynd,
welche nicht allein denenOreditoridu8 zu empfindlichem.Nachstande, son¬
dern auch der gutenJuftiz - Adminiftration , und schleunigsten Beförde¬
rung derselben zu empfindlichemAbbruche gereichen . Gleichwie Wir aber
all - denen sich hiermnfalls bis anhero gezeigten Anstößigkeiten undMi^
Behemmungen entgegen zu gehen , und die heilsame abhilfliche Maaß
zü verschaffen aus landesfürstlicher Obsorge gnädigst gemeynet seynd:
Als haben Wir nachstehende Abschätzungs- Inliruätion und Ordnung de¬
ren in . dieCridamverfallenen und weiters verfallenden Gütern für Un¬
ser Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns , wie künftighin bey Un¬
fern Kaiserl . Königl. N . Oesterreichischen Landrechten die von denenfel-
den benennendeOommillanen , und Abschätzer sowohl bey der würklichen
Abschätzung sich zu verhalten haben , als auch was sonst vor - und nach
der Abschätzung zu beobachten seyn wird , gerechtest auszumeffen , und
festzusetzen befunden , und zwar:

krXlimmare i mum Sollen bey einer ausgebrochenenCrida , so¬
bald dieDonvocations -Ddidtaausgerertiget , und die Annteldung von
denenOreditor1du8beschehen , mithin deren Anzahl , Namen, und An¬
forderung bekannt worden ist , im Falle nicht vorhin schon Ursachen und
Umständen halber einAdminiftratoroderSequefterdes abschätzenden
Guts von Unsren N . Oesterreichischen Landrechten benennet , oder die¬
ser denenKreditorennicht anständig Ware , durch denLuratorern ad
I^iteZ .die sammentlicheOreditore8erforderet , und von denenselbenper
rnâ ora ein Ourator Lonorurn , oderAdrniniKratorund8equellerder
in Cridavorhandenen Gütern namhaft gemacht , und vom Gerichte
bestättiget : zugleich von dem Gerichte ex oKcio zwey deren Gütern , und
der Wirthschaft wohl kündigeOommillariibenennet werden , welche zu
Abschätzung des Guts einen gewissen Tag bestimmen, und solchen dem
veditori, Lequeliro , und dem ersten Wirthschasts - Beamten vierzehen
Tag vorhero verkünden , damit diese am bestimmten Tag mit allen Dr-
darien , Grund - und Öimstbüchern, krotoco11i3 , I^eMern , sonder¬
bar aber mit zehen- , oder wenigstens sechsjährigen Wirthschasts - Rech¬
nungen , Kauf- Oontraäten, k^eÄiücations- undkaüions - Zurnrnari-
LxtraÄen , und andern nöthigenInürurnenti8 wohlgefaßter erscheinen,
undzugleichdenen Oommillarien kjne vollkommeneSpecification aller
bey dem Gut vorhandenenLorporum , undGefälls - U-ubriquenannoch
Illlhier in Wien überreichen mögen ; wornach dieOornrnissarii sich ad
Locum verfügen , alldaselbst allobigeDocumenta & Inftrumentage¬
nau durchgehen , das Gut , und die allda vorhandene Aecker , Wiesen ,
Weingärten , Waldungen, und andere Oorpora mit Zuziehung deren
Beamten und Bedienten , auch anderer in der Herrschaft oder Nachbar-
schaff erwählenden tüchtigen Leuten durchgehen , und in Augenschein
nehmen , sonderbar dasQuantum , und dieQualität deren Gründen aus¬
findig machen , ingleichen auch die Weesenheit aller vorstndigen Gebauen
wohl bettachten , das vorhandene Weh auszähten lassen , und oba pro-
portione der von dem Gut abwerfenden Fütterung deßen Mehrer ge¬
halten werden könne , erwägen , das vorräthige Getreid abmeffen , und

was
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was sich im Geströhe befindet , dessen Betrag nach der genommenen Pro -^
de ermren, anbey alle Gefalle / ob sie in realitate , und in der Ein¬
dringlichkeit befindlich / untersuchen / der Unterthanen Ausstande liqui*
ciiren , die für dominical Contribution ,̂ und Stiftungen / oder in an¬
dere Weege haftende perpewirliche Onera, und wegen ein oder ande¬
rem Stuck anhängige Rechts - Strittigkeiten anmerken , sodann ihre
Schätzung nach der gegenwärtigen Inftruftion und Ordnung verfassen,
und längstens binnen den folgenden 14 Tägen denen R . Oesterreichischen
Landrechten nebst ihrer Relation überreichen / dieser Relation ist auch
allzeit ein aus jeder deren vorhandenen iO-allenfalls 6-jährigen Rechnungen
herausgezogener summarischer Empfangs - und Ausgaben - Extrad , und
in Ermanglung deren Rechnungen der bey der Landschafts - ReÄck -ation
eingelegte summarische Befunds - Extras beyzulegen, und in der Rela¬
tion kurz / jedoch verläßlich anzumerken , warumen sie Schätzungs-Oom-
miüarii bey einer aus ihren Schützlings - Rubriquen vom obigen
Extra# refped'tu einer höheren oder Niedern 8umma sich aufferenden
namhaften vifferen^ geringer oder höher die Schätzung eingerichtet haben.

krXliminare 2 dum Wann die Schätzung bey Gericht überreichet,
und die Relation verbescheidet / auch dessen Beförderung in die ssanzley
alldaselbst in dem aushangenden Vormerkbuch zu jedermanns Wissen¬
schaft xublieiret worden / ist ein jeder interellirter schuldig solches aus
der Tauzley zu erheben, wornach im Falle jemand hierdurch beschwe¬
ret zu seyn vermeinet , demselben zwar allerdings bevorstehet von Tag
der auf der Relation von demTaxatore annotirten Erhebung inner
14 Tägen die Ueberschätzungjedoch dergestalten anzusuchen, daß er zu¬
gleich alle seine wider die Schätzung habende Oravamina mit genüg¬
samen Grund ausführlichen einbringe , worüber vom Gerichte eine Er-
forderung mit Zuziehung deren Schatzungs- OommMrien , und aller
anderer Interellirten angeordnet , die vorgebrachte Oravamina untersu¬
chet , und soviel möglich , in mttanti abzuthun, und zu vergleichen Fleiß
angekehret, allenfalls durch einen Verlaß entschieden , im Falle aber
dieOravamina altioris indaginiswären , und einer weiteren Eoeal - Un¬
tersuchung bedörfen, auf Kosten dessichbeschwerenden Theils inner14
Tägen die Überschätzung vorgenommen , und denen abordnenden Oom-
millariis, wann selbe vom Herrn - oder Ritterstande nebst der Fuhr die
in Unsrem Reglement schonäeterminirteobaraökermäffige Liefergel¬
der / denen übrigen aber täglich 4 st . ZO kr . für die Kost , und ihre Be¬
mühungpaffiret , die Ueberschätzung aber auf dem Gut in Loco
nach Beschaffenheit deren Umständen bey kleineren inner 6 oder 8 Tägen,
bey größeren Gütern aber inner 10 , längstens 14 Tagen , bey ansonsten
nicht zu beziehen habenden weiteren Liefergeldern zu Endegebracht , sofort
die Ueberschätzungs- Relation gleich der ersteren überreichet werden solle.

In allen Schatzungs - Fallenftatuireitwir , daß weder eineap-
pellation , noch ein anders remeäium äevolutivum statt finden , je¬
doch gestatten wir , daß der sich beschwert findende Theil imra äecei^
äinm von Zeit der publicirtertUeberschätzung das arbitrium boni viri
ansuchen möge.
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Diesesarbitriumsolle von2 . gerichtlichen Commillarien vor-
genommen , und vom Gerichte hierüber der Ausspruch gemacht , dabey
aber auch die Rücksicht genommen werden , ob die Überschätzung und
R-eduLIiomit - oder ohne Grund angesucht worden?

Sofern nun das letztere sich veroffenbarete, solle der Ueberscha-
tzUNgs - oderEeduÄions- Werber einper Centumvon derSumma , um
welche er das Gut entweder höher , oder niedriger angegeben , zur
Strafe zu Händen des Gerichts zu erlegen verhalten , öder wann er so-
thane Geldstrafe zu erlegen nicht im Stande wäre, mit einerarbitrari-
schen Errett - Strafe gegen ihn verfahren , diese Strafe aber sonderbar
gegen dieOebiwresverhänget werden , die zum muthwilligen Aufzug
der Sachen ungegründeteGravaminaeinbringen . .

Praeliminare Die individual- Abschätzung derenIdealitä¬
ten , deren Werth nach Gulden Rhein , jeden Gulden zu 60. kr . zu rech¬
nen , ist mit PrXmittirung des sonst gewöhnlichen Schatzungs - Eingangs
und-Vorberichts, auf weßen Befehl, Begehren , und aus was Ursachen
solche erfolget , einzurichten ; das Haupt - Absehen und Enndamem aber
deyall -und jeden Abschätzungen nicht auf den künftigen Stand , wie
ein Gut durch bessere Einrichtung der Wirthschast , und anwendende
viele Mühe , oder auch mit Verwendung deren zu deßen Erhebung er¬
forderlichen Kosten etwa höher genutzet werden möge , sondern , wie es
zur Abschätzungs- Zeit wirklich genutzet werden kann , mithin auf den
nachdcr gegenwärtigenCynofur ) und^wie derStatus rei feu bonizur
Zeit der Abschätzung sich in der That befindet , abfallenden klaren Nu¬
tzen , und zwar das frey eigene ä 5 . das lehenbare ä 6. per Centum
gerechnet , zu nehmen , und wo die Schätzung gewisserEntiumdem
prudenti arbitrioüberlassen worden , alles wohl zu beobachten.

Solchemnach folget dieindividual -Schätzungin ordine , als:

Rubrica i™
Bon herrschaftlichen Schlößern , Wohnungen , und Wirth-

schafts - Gebäuen.
ffVt wird ein Schloßprimae Claffismit zwey tausend vier hundert
äJ  id eft 2400 . fl. dann fecundae Claflis mit ein tausend zwey
hundert Guldenid eft 1200. ff . und ein Rittersitz ä 600. fl

Rubrica 2da
Don Schütt - Böden , Mayrhöfen , Schaffer - Brau - und

Brandwein - Wirths - wie auch Keller - und PreßhLusern.

fi ?n Erwägung , daß die Schütt- Böden , Mayrhöfe und Keller, wann
O diese letztere außer dem Schloß besonders erbauet worden , lediglich
;« Umerbring - und Verwahrung der eingebracht - oder vorräthigen Fech-
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sungs nöthig seyen , und für sich keinen Nutzen bringen , kann ein Schütt-
Boden von zoo. bis 800. ff. , ein Mayerhof von 200. bis 800 . fl. ,
ein Preßhaus und Keller ebenfalls von 200. bis 800 . ff . , die übrige
Gcbäu aber, wovon der einhebende Nutzen besonders in Anschlag ge¬
bracht wird , können nach beschaffenen Umffändcn noch geringer gehalten
werden ; weil aber derley Gebäude unterschiedlich , und theils wohl ge¬
baut , theils schlecht , theils aber gar baufällig sich bestndcn , und in
guten oder schlechten Gegenden liegen , auch manchesmal auf einem klei¬
nen Gut ein grosses und kostbares- dieProportiondesselben übersteigen¬
des Schloß erbauet wird , so wollen Wir denen abvrdnenden Abschätzungs-
CornmWrien die Macht eingeraumct haben , juxta prudens arbitrium
den Anschlag aller Gebäuden nach derenselben Beschaffenheit und gutem
Stande, oder Bausalligkcit , auch nach llntcrschied der guten oder schlech¬
ten Gegend , und mit retlsÄirung auf dieproportion des Gebäudes,
sonderbar bey denen Bräu - und Wirthshäuscrn mit Rücksicht auf den
hievon besonders in Anschlag bringenden Nutzen bey dem schätzenden Gut
pro diverfitate Circumftantiarum etwas höher oder niedriger, als die
obige Ausmessmg zu formten , jedoch sollen die in solchem Schloß , oder
Rittersitz beffndliche Mobilia, und zwar in crforderendem Falle auchper
in arte peritos , wie Nicht minder die Wirthschasts- LÜLÄen und Bor«
rüthe in gangbarem Prciß besonders tariret werden.

Rubrica 3“ '
Lust -Obst - und Küchel - Gatten.

diestn ist zu schm , was selbe an Stein - und Kern - Obst , grü-
•sJ  nerWaar , oder GraS abwcrfcn, und hiernach das Tagwerk von
15 . 20 . 24 . bis ;o . ff. anzuschlagen,an jenen Orten aber , welche nahe
bey denen Städten gelegen , und dahero das Obst , und die grüne Waac
besser verschleißet werden kann , haben die Abschätzung- CornmWrüdie
Mitteljährige Nutzung aus denen Rechnungen zu eruiren , und nach Ab¬
zug deren auf den Garten , und did Pffegung verwendeten Kosten * 5.
per Centum in Anschlag zu bringen.

Rubrica 4 ta-
Aecker.

I ^ ey denen Acckcrn haben die Schätzungs - Cornmilläriiaus denen
vorhandenenUrbariisdie Anzahl deren Jochen zu eruiren , so¬

dann solche in Augenschein zu nehmen , und in jenen Orten , wo or¬
dentliche Besaämungs - nnd Fechsungs- Specificationett , auch Rechnun¬
gen vorhanden seynd , die Anzahl deren Jochen mit der Befaamung zu
coinbiiuren , sofort die Güte des Erdreichs, die Gegend und Laage,die
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Große der Maäß , ob die Aeckee frey eigen / oder lehen ^ zehmd- und dienst¬
bar seyen , ob solche mir Robath , oder eigenen WirLhschafts -- Zügen be¬
arbeitet werden / auch wie der Verschleiß der Körner beschaffen seye , zu
betrachten , und hiernach ein frey eignes Joch Acker / worauf Waitzen
gebauet wird , von 40 . $o. bis 60 . fl. , ein lehen - dienst - oder zehend-
bares von 30 . 40 . bis 50. fl . / ein Joch Acker , worauf allein Korn
oder Haaber gebauet wird , frey eigene von20. bis 30. fl.

Las lehen - dienst - oder zehendbare von io , bis 20 . ff. zu
taxirm.

Rubrica 5 ta-
Wiesen.

CNitfe werden dem Tagwerk nach angeschlagen , worbey nicht allein
zu beobachten , an was Orten selbe liegen , ob sie gewässert wer¬

den können , oder nicht , ob selbe zwey - oder gar dreymadig seyen , ob
fit Klee - oder anders süßeS - oder aber wegen überflüssiger Nasse sauer¬
und sachreiches Futter bringen , ob selbe der Überschwemmung und
Austritt deren daran stoffenden Flüssen und Bachen , oder andern Be¬
schädigungen sfterö ausgesetzet , und darnach jedes frey eigenes Tagwerk
nach Bemnd obiger Umstanden von 15 . 30 . bis 50. fl.

Die belehnte dienstbare , oder einmadige aber von rv . bis 30»

Rubrica 6ta
Weingärten.

ILey denen Weingärten ist ebenfalls die Laage zu beobachten , ob
•sJ  nämlich solche in denen besten Gebirgen diesseits der Donau , oder
zu Pisamberg , oder aber in mittleren und schlechten Gebirgen gelegen,
wie der Verschleiß des Weins beschaffen , was davon Zehend- und Berg¬
recht gereichet , ob solche zum Bauen vcrlehnet , oder durch die Unter-
thanen gebauet werden , was für eine Maaß selbe in sich halten , wie
fie bey Baue stehen , nämlich ob alte oder junge Stöck , und ob keine
Gabler darinnen beßndlich , mithin der Weingarten , wie jenseits derLo¬
nau gebräuchlich , bald ausgehauen , und neu ausgesetzet werden müsse,
nach Beschassenheit dieser Umständen ist ein viertel Weingarten in besten
Gebirg höchstens von ioo . bis 150. fl.

In mittleren von40. bis 70. und in schlechtem von ro. 20.
bis 30 . , und also ä proportioneauchdiePfund , Rächel , mid Joch
höher und geringer abzuschätzen.

Rubrica 7™'
Waldungen und Auen.

ey denen Waldungen ist vor allen wohl zu beobachten , daß solche nach
denen Jochen und Listen zu schätzen , jevoch da Hierlands sehr vie¬
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Ic Wälder ausgereutet , und vermindert , und daraus Aecker , Wiesen,
Weingarten und Waiden gemacht worden seynd , so ist auf die Anzahl
deren Jochen und Listen , welche in denenUrbariiseingetragen , kei-
nesweegs zu sehen , sondern allzeit der genaue Augenschein mit Zuzie¬
hung verständiger Förster , Jäger , und anderer Leuten aus der Nach¬
barschaft einzunehmen , und wo keineMappavorhanden , vor allen die
wirkliche Anzahl der Jochen allenfalls durch Abschritten richtig zuerui-
ren , bey vorkommenden erheblichen Zweifel abzumessen , nachgehendS
aber nach Befund der Beschaffenheit, ob Bau - oder Brennholz , Buchen,
Aichm , Tannen , Fichten oder anders hart - oder weiches Holz darinnerr
befindlich , wie das Holz aus dem Walde , und weiter zu bringen , und
zu verführen , wie der Verschleiß bestellet , auch ob die Waldung stark
ausgehauen , desgleichen wie der Nachwachs beschaffen , oder zu hoffen,
auch ob der Wald frey eigen , dienst - oder lehenbar seye?

Das Joch Wald wo hartes oder schönes Bauholz befindlich,
von15 bis 24 st. , wo aber weiches und schlechteres Auholz , und ge¬
ringerVerschleiß ist,von 4 . bis io. st. zu tariren . Wie dann bey vorstehenden
4. 5 . 6. und 7. Rubriqum dem vernünftigen Ermessen deren abschr-
tzenden OommMrien fteygelassen wird , ein und andere Grundstücke
nach Erheischung deren Umständen , und der etwa sich zeigenden grösse¬
ren Maaß , sonderbar aber in jenen Fällen , wo weder die allgemeinen
Ausgaben des abschätzenden Guts , oder die besondere Verwendungenauf
die Grundstücke eine Rücksicht auf den minderen Werth erforderen , in hö¬
here Schätzung als angemerket zu bringen.

Rubrica 8VJ*
Don Teilchen.

<T)tcft skynd , wie bis anhero üblich gewesen / nach jeden-Otts Gele¬
genheit / und in was für einem Wetth/ dann auf waS Weis / ob

mit grösseren oder geringeren Kosten die Fisch anzubringcn/ nicht minder
ob die Teuche guten feisten oder sandigen Boden haben / und ob ste mit
rinfliessendcin, oder nur Schnee-und Rcgenwasser erhalten werden / wohl
zu consiäeriren , und wird hiernach ein Schock Karpfen - Einsatz über
Abzug des Drittels / welches in Verlust gerechnet wird / der wirthschäst-
lichcn Regel nach um 6. oder 8- st. äs oräinrrio zu schätzen seyN / wo
aber die Fische an Werth der bisherigen Experienz nach beständig in
höherem Werth / sollen die Lommillarü auch befugt seyii/ den Schock
Karpfen- Einsatz auf io . fl. / jedoch niemalen höher zu tariren.

Ein Schock Hechten - Einsatz ist gleichfalls über Abzug des Drit¬
tels von 12 . bis 16. fl. in der Schätzung anzuschlagen.

Belangend die sogenannte Speis -Zuber/ oder Kanell - Fische/
diese kommen nach Unterschied der Orten ; und der Anwehr »rbitraris
zu schätze» / und eben jeder Gulden rheinisch mit20. fl. inCapital ! an-
zusetzen/ sodann und weilen die Teuche gemeiniglich nur in r Jahren
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gefischt zu werden pflegen, m Anschlag der dritte The«! zu bringen / und
ein Gulden mit 20 st. zu Capital zu rechnen.

Die Brutt / streck und wüste Teuchten seynd zwar zufpecificl
re» / aber nicht zu schätzen/ sondern zu Beyhilf deren Karpfen-Teuchten l
zu lassen . Wo aber Brutt / und zwar alle Jahr verkauft wird / ist ein
Schocke Brutt zu2 st. zo kr. zu schätzen/ unda 5pr. Centoanzuschlagcn.

Wüste Teuche / welche in balden wiederumen besetzet werden
können / seyndrelpeÄueines Schock Einsatz pr . I st . IO kr. / widrigen¬
falls als Wiesen , oder wie solche genutzet werden / zu schätzen / die Fi¬
sche zum Verkauf in denen Behältern / aber seynd in gangbarem Prciß,
wie andere Wirthschafts- Meüen zu schätzen.

Rubrica 9“.
Fisch - Wasser.

L^ iebey hat cs bey der altenOblervanzsei» Bewenden / daß näm-
lieh / wann solche verpachtet / der über Abzug deren Kosten ver¬

bleibende klare Nutzen1 st. mit 20 st. zu Capital anzuschlagcn seye , da
aber selbe nicht beständig verpachtet , nach dem aus denen Rechnungen oder
in andere Weeg eruiren , den jährlichen Nutzenarbitrariezu schätze».

Rubrica io ma.
HauS- Dienst in Geld undNaturalien

Rubrica 1 i ma.
Ueberland- Dienst in Geld - und Naturalien.

Rubrica 12 °".
Verzichter Dienst in Geld und Naturalien.

Alle Dienst seynd nicht, wie bis anhero nach dem Pfund anzuschlagen,
sondern das Mittel der ro - oder 6 - jährigenEtträgnißaus denen

Clrbarüs, Lienstbüchkkn und Rechnungen heraus zu ziehen , folglich
der jährliche Betrag als einOräinarium , dieNaturalien aber, wiees
jeden Orts gewöhnlich , ebenfalls im Geld , und zwar das ftey eigene



ä 5 , das lchenbare aber k 6 pr. Cento in jenen Stand , wie die
Lallst nach derk-eülücalionbefindlich , anzuschlagcn, und dieses ist
auchrefpedtuder HerrschaftlichenGeorgii - undMichaelis- wie auch
Urbar - Steuer zu verstehen.

Rubrica I3 tia.
Bergrecht , so in Geld abgelöset wird.

Rubrica 14*.
Bergrecht , so in Most gegeben wird.

Rubrica 15 " .
Most - Dienst.

«vorstehende ldudri^uen seynd nachdem Mittel einer 10- oder 6- jjhri-
«O gen Erträgniß, und die erste , wie jeden Orts die Ablösung in Gel¬
be Geschiehet, die andern zwey aber, und zwar in guten Gebirgen der
Emmer Bergmost ä 2 fl . 30 kr. , in Mittlern pr. i st. 30 kr. , in schlech¬
ten pr. i fl. zu schätzen , jedoch hievon die in Einbringung des Bergrechts
in denen Rechnungen vorkommende jährliche Kosten abzuziehen.

Rubrica i6 tä .
Vogt - Geld.

CSfl auch, »ach dem Mittel der 10 - oder 6 - jährigen Erträgniß als ein
<0 jährlichesOrdinarium ä 5 . pr. Cento anzusetzen.

Rubrica i7 mä.
Körner - Zehend.

Rubrica i8 vi.
Blut - Zehend.
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Rubrica 19^
Sack - Zehend.

Ö\ «fc Zehmd sind ebenfalls nach dem Mittel der 10 - oder 6 -jährigen
fZJ Erttägniß aus denen Rechnungen, Zehcnd - Registern , Urbariis,
und Fechfungs - Lxecikcatiooen , in Ermanglung dessen aus der Faffion,
oder allenfalls aus der Aussage deren Zehendholden zu eruiren , die
Ort , wo der Zehcnd gebühret, anzumerken , hiervon die für Zehend¬
schreiber , Zehcndrciter, und andere nöthige Leute und Fuhren auslc-
gende Kosten abzuziehcn , sodann der Metzen Waitz Stockerauer - Stan-
gel - Maß pr. . . . 1 fl. 3° kr.
Korn. . . x —
Haber . . . . . . . . — Za
Gersten. . . . — 45
Halden. . . . . . . . . — 45
Sinn «. . . . i 15
Arbes. . . . . . i 30
Drein . . . . . . . 1 15
Kraut das Mund
Rüben das Dhrtl.
Flachs das Pfund

x
3 »
4

36Safran das Lvth
Die übrigenNaturalimih dem jeden Orts gewöhnlichen Wetth

auszuscßen , und über Abzug der Kosten der klare Rußenk 5pr. Cento
zu Capital zu schlagen.

Rubrica 20™.
Wein- Zehend so in Geld abgelöset wird.

fS. fibey diesem Gefall mehrmalell das Mittel der 10 - oder 6 - jährigen
O Erträgniß heraus zu ziehen , und wie jeden Ortö die beständige Ab-
Mng in Geld gefchiehet 5pr. Centozu tarireo.

Rubrica 21™.
Wein - Zehend, so in dssneurs gehoben M'rd.

i-

ziefek muß gleich denen Körner -Zehenden aus denen Zehend - Regi-
' stern , und Rechnungen erwret , sodann nach Beschaffenheit des

Gebirges in besten k
In witteren. . . . . .
L» schlechtesten. . . .

2 fl. 15 kr.
I 15

45taxi*



taxiref , und Über Abzug deren Einbrillgungs - Kosten %5 I >r. Cento
angeschlagen werden.

Rubrica 22d\
Bräuhaus - Bestand oder Nutzen.

SXkejenigen Brauhäuser , welche kn Mstand verlassen, seynd nach dem
Mittel der io - oder 6 - jährig - ausfindig machenden jedoch vor be¬

ständig gelten könnenden Bestand - Verlassung anzuschlagen , hievon die
durch eben diese Jahr auf dieordinari Reparationen , und Einrichtung
des Brauhauses auch ansonsten verwendende Kosten abzuziehen , sonder¬
bar aber zu beobachten, ob dem Bräumeister keinedominicalGründe¬
nder andere Nutzbarkeiten , welche besonders geschähet worden wären,
in Bestand eingeduogen seyen , welche dann auch abzuziehen wären , und
Gleichwie in denen Rechnungen alljährlich die mit diesen und anderen
Bestandleuten pflegende Abrechnungen bey - und die Kosten pr. Ausgab
geleget werden , so ist der Bettag zu berechnen , und daS iiberblctben-
dcQuantumä 5 pr. Centozu veranschlagen. Wo aber kein durch meh¬
rere Jahre continuirter Bestand eines BräuhauseS anzutreffen , ist der
richtige Ruhen über Abzug aller Ausgaben aus denen Rechnungen zu
extrahiren, und ä 5 pr. Centozu veranschlagen.

Rubrica23%
Von veWedmen̂ Rhlen, und derenselben Zinnien.

Ä> ie Stampf- Papier- Saag - Pulver- und andere Mühlen , welche
Hierlandesdomincalseynd , werden durchaus in Bestand verlassen-

hiebey ist also zu beobachten , wie dieselbe in Gebäu stehen , wie viel Gänge
sic haben , ob solche an groß - odcr kleinen Flüssen , Bächen , oder Teuchen-
mithin an beständig - oder unbeständigen Wässern liegen, wann sie in Be¬
stand verlassen seynd , ist zwar das Bestand-Quantumnach dem Mittel der
io oder 6 Jahren zu veranschlagen, hiebey aber die Mühlsteine, sofern
selbe in Bestand-ContraÄnicht eingedungen , sondern von der Herr¬
schaft erkaust werden müssen , nicht minder die in eben diesen Rechnun¬
gen einkommendeordinär ! Reparationes , desgleichen die auf das Bäch-
und Gräbenraumen , Erhaltung deren Wehxen , wie auch in andere
Weege auf die Mühlen verwendete Kosten , dann die dem Müllner zum
Genuß überlassene Grundstücke abzuziehen , und nur der klare Nutzen
zu taxiren , wo aber kein Bestand , welches mehrentheils an jenen Or¬
ten geschiehet , wo ein Müllner selbsten von einerdominicalMühle Be¬
sitzer ist , da muß auf dasKauf- pretmmgesehen , und nckch Ermessung
des Befunds , und wirklichen Stands des Mühl - und Wasser - Gebäudes,
und deren Mahlgästen hiernach die Schätzung eingerichtet werden , weil
bey solchen Mühlen eine Rechnung nicht zu finden , in Entstehung dessenLs ist



ist kin Mühlgang pr. 70 8-> höchstens was drey Meil um Wien her»
um lieget / pr. 100fl. Erträgniß/ und sofort hievon dasCapitalä 5
pr. Cento anzuschlagen.

Rubrica 24" .
Von Herrschaftlichen Schmieden , Fleischbanken und

Backöfen.
gleichfalls der davon deduftisdeducendisabfallende klare Nu-

^ tzen / oder Zins ein Gulden mit 20 fl. anzuschlagen > dabey aber
auch jenes / -was der Schmied statt des Zinses an obrigkeitlicher Arbeit,
oder der Fleischhacker an Jnnßlet / Rind - Zungen / und derley in sequi»
valenti zu lieferen hat/ zu reüeÄiren.

Rubrica 25^
Pann - Schank- Nutzen.

r> st die Anzahl dereil Weinen , welche verleutgebet werden , aus denen
<0  Rechnungen und Kellerbüchern ausstndig zu machen , sodann nach
dem Durchschnitt 10 - oder 6 - jährigen Rechnungen dasQuantumbe¬
rechneter von jeden Emmer Wein zo. kr. als Nutzen ä j . perCentum
ln Anschlag zu bringen.

%■

Rubrica 26^
Wirthshaus- Bestand.

ffVefft Bestand ist nach hem Wittel 10 - oder 6 - jähriger Erttägniß,
jedoch dergestalten ü z per Centum in Anschlag zu bringen : daß

hiervon Tätz / und Ungelb / wann solches in Bestand nicht schon ver¬
standen/ sondern von der Herrschaftä parteentrichtet wird/ nicht min¬
der jenes / was etwa einem Wirth an Holz oder anderen Sachen zu
Deputat gereichet wirdf desgleichen auch die auf das Wirthshaus in
eben dieser Zeit verwendeteReparation^ - und andere Kosten vorher»
abzuschlagen , und also dck klare Nutzen zu taxiren.

Rubrica 27ma"
Mauth - Erträgniß nach dem Bestand - oder eigenen Nutzem

ey dieser ist vor allen einzusehen , ob die Mauth in einer landes¬
fürstlichen Freyheits - Begabniß gegründet , und nach dem vor-

ge-



Beschriebenen Ve&igalcolle &iretworden seye / folgticheN / wo sokche ver¬
pachtet , nach dem Mittel der i v - oder wenigstens 6 - jährigen Bestän¬
den zu veranschlagen / hiervon aber die ohnentbehrliche Weeg - Steeg - und
BruckelEexZraüons - Kosten / wann solche nicht in Bestand verstanden,,
abzuzkehen / sodann der klare Ruhen a 5 . per Centum zu taxiren . Wo
aber kein Bestand vorhanden , ist die Etträgniß aus denen Rechnungen
und Mauth -Registern heraus zu ziehen / und nebst obigen Ausgaben auch
des Mauth - Beamten Besoldung undDeputat abzuziehen , sodann der
klare Nutzenä 5 . per Centumzu veranschlagen-

Rubrica 28™
Urfahr^Rutzen.

dieses in Bestand verlassen , so ist nach iO - oder 6 - jährigen Rech-
O nungei! der klare Nutzen nach dem Bestand , widrigcns nach dem
aus denen Rechnungen nach dem Mittel hcrausziehenden tznantok 5.
per Centum anzuschlagen , dabcy aber die für die Ucbergeher , Blettcn,
und Seil rc. austegcndc Kosten nach gleicher Proportion vorher» in Ab¬
zug zu bringen.

Rubrica 29“
Ständ - Geld.

SJCMrb nach dem Mittel der ro - oder 6 - jährigen Erträgniß ä 5. per
Centum angeschlagen.

Rubrica 30“’'
Tatz und Umgeld.

^XieseS Gefall ist aus 10 - oder 6 - jährigen Rechnungen, wie auch
aus denen Tatz - und Umgelds - Registern zu emiren , sodann hier¬

von die Kosten , welche auf den Tatz - und Umgelds - Bereiter , und in
andere Weegc durch Ausgaben wegen dieses Gefalls verwendet werden,
abzuschlagen , und der nach dem Mittel verbleibende klare Nutzen ä 5.
per Centum zu veranschlagen.

Rubrica 31 “'
Weid - und Blumensuchs - Nutzung von Gemeinden und

Untcrthanen.
M ^ann hievon etwas in Zinnß oder Bestand gereichet wird , ist dieses

nach dem Mittel deren ro - oder 6 - jährigen Rechnungen , so es
L aber

■ \



aber ein jährliches gewisses Weidgeld ist , als einOrdinarium k 5 . per
Centum zu tmren.

Rubrica 32^
Weid - und Blumensuchs - Nutzen von eigenem Herrschaft¬

lichen Rindviche.

«Ley denen Herrschaftlichen Mayrhofen , welche eine eigene Weid , und
■v) alldaselbst den Blumensuch für daS Herrschaftliche Vieh allein ha¬
ken , ist die Weide für jede Kuh k 1 . fl . 30. kr . zuCapitalk 5 . pr.
Cento anzuschlagen , dahingegen ist in denen Schätzungen von ander¬
weitigen MaprhLfs - Nutzen nichts zu veranschlagen , weil Accker,
Wiesen , und Weide schon tariret , mithin die Vieh « Nutzung solcher¬
maßen doppelt in die Schätzung kommete.

Rubrica 33*'
Schäferei) - Nutzen.

O ?tt gleicher Betrachtung , daß die Aecker und Wiesen in die Schätzung
O kommen , kann von Schäferey - Nutzen nicht mchreres , als von ei¬
nem Schaaf höchstens 16. kr. , als ein Weid - Geld zu Capitalk 5.
pr. Cento in die Schätzung gebracht werden.

Rubrica 34*’-
VonEisen-Hütten , und Hämmern.

Diesfalls ist der wahre Nutzen aus 10 - oder 6 - jährigen Rechnungen/
wann solche zu haben , widrigen Falls durch Rxaminirung der

hievon die Wissenschaft habenden OKcianten , Bedienten , und Arbei¬
tern , wie auch fremden dieNotizhabenden Leuten zu beheben , und
wohl zu eruiren , wie viel jährlich Eisen zum Verkauf für beständig
gemachet werde / und wie der Satzmässige Preiß ausfalle ? sodann wer¬
den allededucendazudeducirm skyn , als für das Holz / wie hoch
eine Klafter ohne dem Schlager - Lohn demproprietariodes Waldes der
Orten bezahlet werde ? obgleich solches von eigenen Wäldern genommen
wird / weil es in die Nutzung derk parteschätzenden Wäldern , wie
hier oben in Rubricafeptima von Wäldern ausgemessen / gehörig ist,
dann auch das Schlager - und Kohlbrenner - Lohn , die8alariaderen
bey dem Hoch - Ofen und Eisen - Hammer arbeitenden Leuten und Be¬
dienten , ingleichen dieReparationesdes Hoch - Ofens , Eisen - Ham¬
mer , Mühlen - und Wasser-Antriebs, auch andern dergleichen Ausgaben,

beson-



besonders für Eisen , Stein , oder Erzt , und was sonsten noch zu de-
ducireti seytl mag , wobey quoad deducenda auch wohl zu beobachten
kommet , ob die nöthige fuhren mit eigen haltenden Zug - Viehe,oder
mit der Robath bestritten werden , und ob hierdurch der Wirthschastkem
Abbruch geschehe ? und da auch auf einem Gut überssüssige Robathen
obhanden waren , so ist jedoch in conüderation zu ziehen , daß auch die
Robath besonders in die Schatzung kommen , vor allen aber ist darauf
zu refle&imi , ob , und wie lang derley Werke continuimt , und das
Materiale hierzu dauren könne.

Es werden dahero die Abschatzungs - Commissari! ihr Augen^
merk auf die Lauer desMateriaiisrichten , und im Falle solches so be¬
schaffen seyn möge , daß derley Werke durch viele Jahre foegesetzet wer¬
den könnten , ist alsdanndedudis deducendisder überbleibende herr¬
schaftliche klare Nutzen ein Gulden mit 20 . st. zuCapitalauzuschla-
gen , dafern aber derley Werke nicht die Lange , sondern etwa nur noch
eine kurze Zeit cominuiret werden konnten , in solchem Falle nach Be¬
fund dieses >Umstandspro prüdem! arbitrioetwas gewisses überhaupt
in die Schatzung anzusetzen , dieses wird auchRefpedtualler anderen
Bergwerken und Mineralien zu beobachten seyn.

Rubrica 35 “'
Bon Glaß - und Fluß - Hütten.

^iebey hat die Schätzungs - Commiffiongleichfalls auf die Ergebig-
keit desMateriaiis , und ob die Treibung der Glaßmacherey auf

viele Jahre hindurch dauren werde , zureüedbren , und alsdannobfer-
vatis obfervandis von dem eruirenden klaren Nutzen nur die Halste,
weil aus denen schon in die Schätzung kommenden Wäldern das Holz-
Materiale entgehet , anzusetzen , und sofort i . fl. mit 20 . st . zu Ca¬
pital anzuschlagen , da aber die Glaßmacherey etwa nur noch einige we¬
nige Zeit getrieben werden könnte , in solchem Falle einarbitriumquid,
wie bey denen Eisen - Hütten anzusetzen ist.

Rubrica 3 6ta*
Von Grundbuchs - und Abhandlungs - Ertragniß , Abfahrt-

Geld , Straf, Wandel - , Beutel- , Lehen - Taren , und all anderen
?rotoco11s - Gefallen.

Zslle diese Gefalle seynd aus denen Grund - undUbhandtungs-?rotoeollen,
vl wie auch aus iQ - oder wenigstens 6 - jährigen Rechnungen genau
heraus zu ziehen , und ausser denen besonders tarirten Diensten nachdem

£3  Mit-



Mittel k 5 . pr. Cento jtt Capital anzuschlagen , hievon aber jenes,
was denen Beamten an Schreib - Geldern , Straf - Drittel , und ande¬
rn, Gebührnißen zu statten koinniet , wie auch auf die zur Grundbuchs-
Besttzung verwendende Kosten abzuschlagen , und der klare Nutzen a z.
pr. Cento zu schätzen.

Rubrica 37m
Robath - Geld.

o ein beständiges Robath- Geld eingeführet , und dieses entweder
ex contra &u unaufkündlich , oder wegen weiter Entfernung des

Unterthans , oder auch wegen anderer Umständen die natural - Robath
nicht zu gemessen , mithin das Robath - Geld in Gebrauch ist , solches
nach dem Mittel der io - oder 6 - jährigen Eeträzniß ä 5 . pr . Cento
in dasCapitalzu schlagen , dabey aber zu beobachten, daß , wo ein Ro¬
bath ' Geld wegen Qualität des Haus - InnHabers , oder ansonsten,und
auf eine Zeit über den Landes - Gebrauch erhöhter gesunden wird , die¬
ses Robath - Geld nicht anderst , als nach der angeschlagenen natural - Ro¬
bath zu taxiren.

Rubrica 38™'
NutuiÄ - Robath mit dem Zug.

O^ ann nun ein Unterthan mit vier Pferden zu rvbathen schuldig, ist
ew dessen Robath ä 16 fl . , mit zwey Pferden ä 8 . fl . , mit vier
Ochsenä 12 . fl . , mit zwey Ochsenk 6. ff. zu taxittn , wo aber
theils in natura , theils im Geld die Robath prLüiret wird , ist die na¬
tural - Robath nur »achproportion in Anschlag zu bringen.

Rubrica 39™ '
dssLturul- Robath mit der Hand.

<T^ ie Hand - Robath von einem behaußten Unterthan ist L 4 ff . anzu-
‘< - J schlage» , wo aber die Kleinhäusler , und die Jnnleute nur 12,
oder mehr und weniger derley Tag zu rvbathen schuldig , ist für jeden
Tag 7 kr. a 5 pr* CentozuCapitalzu ktchnen.

Ru-



Rubrica 40™
Wildbahn / und Reiß - Gejaid.

G) iese Herrklchkeit ist nach Beschaffenheit deren Umständen & fecun-
dum prudens arbitrium von loo bis 400 fl . zutaxireti/ wo sich

über zeigetk / daß aus dem verkauften Wfldprät nach iO - oder 6 - jähri¬
gen Rechnungen/ über Abzug deren Jägerey - Kosten ein grösserer Ru-
tzen verbleibete , ist anstatt dessen solcher klarer Nutzen gleich Key ande¬
ren Gefällen zuCapital ä 5 pr. Centoanzuschlagen.

maRubrica 41
Bon Ziegel- Hütten , Kalk - Oefen , und unterschiedlichen

c , . Stein - Brüchen.

©ollen soviel, als aus diesen , und allen dergleichen ausser der eige¬nen Herrschaftlichen Nvthdurst anzuwehren , und zu Nutzen zu
dringen ist , wegen den hierauf wendenden Kosten , und mit Beobach¬
tung, öb ein so anderes künftighin , und wie lang dauren könne , jedoch
allemal 6eäuÄi8 äeäuLsnäis, besonders aber, was an baaren Geld , und
Materialifit angewendet wird , wobcy auch auf Abschlag des nöthigen
Holzes, , so bey denen Waldungen 2 parts in der Schätzung stehet , zu
rsüeÄiren ist , arbitrarie jedoch leidcntlich zu schätzen, und der klare Nu¬
tzen ä 5 pr. Cento anzuschlagen ftye.

Rubrica 42^.
Jus Patronatüs oder geistliche Lehenschaft.

6 vlches ist respeädu einer Pfarr- Kirchen , welche mit ihrem eigenenPfarrer versehen , pr- 200 fl. Capital , undrefpeftueinerCom-
mendatae pr. 150 fl. Rheinisch , bannrefpe&u einerFilial- Kirchen , oder
einer Capellenper modum Filialispr . roo fl. Capitalzu schätzen.

Rubrica 43 tia.
Extra - Dominical- Gaben.

/SS seynd viele Gaben , welche die Herrschaften von ihren Untertha-
nen ausser obigenRubriqucn mit berechtigten Titelpro diverfi-

täte locorumunterschiedlich beziehen , als e . g . Forst- Geld , Gespunst-
Geld , Wach - Geld , Kälber- und Lämmer - Geld, weiters Fuhr - Geld,

E Anfall-



Anfall - Geld , Jaid- Geld , Kuhe- Geld , Frey - Geld , Eyer - Geld , nach
ter Re&ification gebliebener Antheil deren Bestatten Gaben rc. Desglei¬
chen einzeltge Bestand von unterschiedlichen Sachen , nicht minder andere
Vomimcal-Gefälle , als Schmieden, Fleischbänke , Backöfen , undJnn-
lcute - Zimmer - Zins rc. , welche alle demnach aus denenUrbaräsund
Rechnungen zuerulren , jedoch all jenes , was denen Unterthancn zur Ge¬
genvergeltung gereichet wird, v. g. bey dem weiten Fuhr - Geld , wo
gemeiniglich jedem Untcrthan ein Metzen Haber für beständig gegeben
wird , wie auch die ausweichende Kosten abzuziehen , und den klaren
Nutzen gleich andernrubrleirtcnGefällenä 5 pr . Centoanzuschlagen.

Rubrica 44? .

Vom Vorrath an Wem, und Körnern.

GVr vorräthige sowohl alt als junge Wein solle mach Unterschied-des
Gewächs , und deren Jahren dem allgemeinen Kauf nachrbit

Körner hingegen nach dem Markt - Pmße geschähet , und so fern noch
eine in Gestrvhe sich befinden , die Drösch - Probe vvrgenommen , und
hierdurch nach Abzug des Dcöscher - Lohns die Maaß , oder dasQuan-
tum abgemessen werden.

Rubrica 45 ** .

Bon Pferden - Füllen , Zug - und - vermietheten Ochsen , voy
Wehs - Rastung, von Relk- Kühen , und Galden-Viehe,

von Schwein - Geflügel - Ziegen - und Schaaf-
Viehe.

gslles dieses ist durch Verständige nach Unterschied der Orten Stuck4 für Stuck zu schätzen.

Rubrica 46 ^ .

Von Schätzung deren Mobilien und Einrichtung.
<7>ieMobilen , und Einrichtung , ausser deruniversal -Witthschafts-

Gemthschaft, welche ad fundum zu rechnen , ist durch verständige
Leute nach Unterschied deren Orten zu taxirwt , die Körner nach des
nächsten Markts Preist, die Wein gleichfalls nach Unterschied des Ge¬
wächs , md deren Jahren nach allgemeinen Kauf.

Ru-



Rubrica\ ‘im‘
Don Untertans - Ausstandm.

^Nellen hierlandkS die Herrschaften für ihre Unterchanenm contri-
<vv butionali stehen, und zu Lvilimng des xoenalis das Geld in das
Landhaus -mticixiren müssen , also seynd bey jedwcderer Abschätzung die
UntctthanS - Ausständc zu examüiiren , die gar uneinbringliche zufe-
parirfu , sodann jene , welche über drcy Jahr auSstehen , um ein Drit¬
tel , jene von drep Jahren um die Hälfte in die Abschätzung einzutragen.

%

E

Rubrica 48™
Don Oneribus , welche zu deducitm

ö seyndfitdieserproje£ itfettAbschatzungö- Inffrulffion bey jederRu-
brique , wo es nöthtg , die deducendabereits in Abschlag gese-

tzet , worauf jederzeit genau zu halten , im Falle aber bey einem ab-
schätzenden Gut Waisen - Kirchen - GelderStiftungen , oder andere
xerpewirliche Onerasich si'ndeten , welche keinen ausgewiesenenFun»
dum haben , seynd solchein fine , wie auch die nach dem Summari-
Extradl ausgemessenevorninical- Landes - Abgabe der Abschätzung am
zumerken , und der Betrag in Capitali cum omnicausa abzuziehen.

Voll Licitationu

6 obald die Abschätzung inrem judicatamerwachsen , so solle auchzurEicitationdes abgeschätzten Guts geschritten , und die erste
Eicitations- Ediädaauf 6 . Wochen undZ . Tag ausgefertlget, an den
gewöhnlichen Orten , nämlichen bey St . Stephan , Michael , und im
Aandhause affigim , zugleich durch die öffentliche Zeitungen jedermann
kund gemacht, in diesemExtra# all jene , welche einjus offerendi,
redimendi , vel debitum fuum injiciendianbringen , und exerciren
wollen , citiret , durch dieEuratores , ^ .drninifiratore« , oderLeque-
ftros genügsame Abschriften von der Abschätzung bereit gehalten , und
denen Kauflustigen auf Begehrenextradipet , sofort an dem bestimmten
Tag dieEicitadoO -bn denen . Landrechten im Rath wirklich vorgenom¬
men , die sich einß'ndende Eicitanten so hoch , als möglich nach dem bis¬
herigen guten Gebrauch zu treiben Fleiß angekehret , sodann aber , da
die Schätzungs - Summaangebothen , oder ein sonsten denen Intereffir-
ten angenehmesPretiumofferiert , und das Gericht daspredum ob-
latum einpredum congruum& proportionatumzu seyn erachten wird,
M ' t der Eicitadon fortgefahren , einfolglich demplusofferend öLmelius
folvemi das licidrteGut überlasten. Die naturalPoffeffion alsogleich

E 2 ein-



eingeraumet , derLickation# ?Contra # fhemöglichst versaßet / und ad
ratificandum eingereichet , der plus offerens Lr melius folvens hiebey
allerdings geschähet , und demDebitori & Creditoribus, wann sie
nicht in ipfo a&u Licitationisdasjus redimendi & refpedtive idem
offerendi , & debitum fuum injiciendi exerciren , kein anderes Bene-
ücium . Einred / oder Widerspruch für und für gestattet werden.

La aber bey derteyLickation# - adlu keinpretium con-
gruum offeriert wird , oder gar kein Bicitant sich einsi'ndete , seynd die
Creditores untereinstens zu vernehmen , ob dieselbe in eine Lickation
unter der Schatzung sich einlassen , ^ oder dieLickationaus einen an-
dertAlerminum von Z . Wochen prolongiren laßen wollen , welches je¬
derzeit bey Gerichtefecundum majora Vota creditorumzn veranlassen:
in welcher Vorsallenheit die majora Votanichtfecundum numerum
derenpriorum , und in genügsamer Sicherheit ihrer Bezahlung halber
stehenden Gläubigern undjuxta c^uanotatem illorum praetenlionum ,
sondern nur nach demN.umer .o derenjenigen Creditorum , welche in
der Gefahr und Hoffnung stehen , durch ein - oder den andern Weeg et¬
was zu verliehren , oder zu gewinnen , und annebst grössere8ummen
zuprLtenäirenhaben / es Mögen selbeHypothecarii - oderChirogra-
pharii seyn , genommen werden sollen ; Im Falle nun auch bey der
ändertenLickationkein Käufer vorkommete , oder ein denen . Credko-
ribus nach obiger Art majvra facientibus angenehmes pretinm offeri¬
ert würde , so ist keine zteLickations- Tagsatzung zu- verwilligen , aus¬
ser dieCreditoreswürden sichin inftantiauf ein anderespretiumein-
verstehen , sondern in diesem Falle ist alsogteich zurAddiÄiondes ab-
geschatzten Guts zu schreiten.

Von der Addition allenfalls Eintheilung
des abgeschätzten Guts.

»J'Vf Addition oder EinthÄung des abgeschätzten Guts ist an die in
^  der Crida - Sachen verordneteCommiffarten zudelegiren , welche
dieCuratoresundCreditores , rvie bis anhero beschehen , für sich
zu fordern ' , in reife Erwägung zu ziehen, und zu untersuchen haben,,
ob das ahgeschatzte Gut zertheilter wohl genossen werden könne , sollte
nun die Theilung ohne namhafterDeterioration, Und asdernIncon-
venienzte « nicht thunlich zu seyn befunden werden F ist das Gut un-
zertheilter zu lassen , und nach Ordnung und Ausmessung des erfolgt¬
odererfolgendenClaWcations - Ausschlags derAddi&ion# ? Plan zu
verfassen , und dem Gerichte einzureichen, jedoch derley abgeschätztes Gut
nicht mehr , wie bis anhero beschehen , dominiotenusund in folutum
mit der sogenanntenAddition , ober Ausweisung infolutumeines je*
ten claMcirttn Creditoris praetenfion, was nämlich solche in Capi-



tau * InterefFe , und Kosten in Summa totalib!Sad dlem detaxafiö*
nis betragen hat , sondern nur in pofleffionem & adminiftrationem
ceconomicamübergeben , und denen nach künftigem AuÄbkis etwa leee
ausgehendenLreditoribus derre^reL auf all - übrig wo nur immer
besindlich oder erfahrendes Vermögen desdebitoriszu relervirem

Zm Falte aber derClaffificationg- Ausschlag einer darzwischen
kommenden Berhinderniß noch nicht verfast werden könnte , so solle daS
abgefchätzte Gut , jedoch von dem Gerichte rmmittels , wie vorerwähnt,
nach der in der LandtafeL habenden Priorität , und in so weit solches
hinlanget, denenOreditoribusobgedachter maßenin ordine kuturssCM-
lificatoriaeeingeraumet werden.

Würde aber das Gut in zwey , drey , oder mehrere Theile wirt¬
schaftlich zettheitet , und zergliedert werden können so sollen dieCridae*
Commiflarü auch hiernach ihren addiäiions - klan einrichten , und da§
Gericht jeden Oreditorn nach Ordnung seinerspecial - Hypothecem-
theilen , und ausweisen , folglich mit der addMons - und Admilüüra-
tions - Einräumung obgedachter Massen verfahren.

Wie zumalen aber m ein so anderem Falle nach denen Abschä¬
tzungen, undAddi &ionenzeithero Ln dempudlicoschädlicheOommu^
niones Bonorum entstanden , fo solle künftighin nicht, wie bis anhero
beschehen , an denen Einkünften denenOreäitoribu8 dieIngresseMe»
divide^tem , sondern nach der ihnen in oräine der Fürmerkung bey
der Landtaffel, undvi Claffificatoriiegebührenden Priorität in totum
bezahlet , folglichen dm poKeriori Oreditortan Interessenso lange
bis nicht die ihme vorgehendeOreditores iecundum prioritateman ih¬
remInteressenvon ihren Schuld - Forderungen aus denen Einkünf¬
ten in soweit , als solche auslangen , vollständig befriediget worden,
nicht das mindeste entrichtet , und eben auch derOrdo priorüatisbep
derKapitals -Bezahlung , wann dasin Comrauni adminifhratione oeco-
nomica stehende Gut zum Verkauf kommet , vermittels des Zahlungs-
Ausweises beobachtet, mithin dempotteriori Creditori an seinemCapi¬
tal , ehe und bevor nicht die ihme vorgehendeOreäitores relpeÄn ihrer
Kapitals- lummen cum eo , quod intereft , aus dem Kaufschillings-
quanto vollkommentlichcontentireLworden , Nicht das mindeste abge-
führet werden.

Es solle auch derleyOommun - Adminiäration Nicht länger , als
Jahr und Taga dieder beschehenen gerichtlichen Einräumung anzu¬
rechnen , dauren , mithin diein Lommuni aäminiäratione stehendeCre«
ditores binnen dieser Frist , entweder sich untereinande - wer aus ih¬
nen das Gut in der Letzten Beherrschung übernehmen , und die andere
Credkores nach der ihnen per OassckcatoriamzuerkanntenPriorität
bezahlen wolle , verstehen, oder aber binnen solcher Frist um einen Kau-
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fer sich bewerben / und zwar dergestalten , daß/ wofern einet von danen
in Communi adminiftratione stehendenCreditoribus das Gut Mit der
letzten Beherrschung übernehmen wollte / oder dieselben einen Käufer
gefunden hätten / der Uebernehmer dieses Guts / oder aber der um das¬
selbe sich hervorthuende Käufer mit dem anerbothenenpretiodenen Land¬
rechten angezeiget, und von demselben solches denen übrigenCreditoribus
kund gemacht/ folglichen und gleichwie hier obenin prXliminaribusent¬
weder zu Wllziehung brrLfcitation, oder zu VornehmungderaddiEon
die Einverstandniß derenjenigenCreditorenerforderet wird , welche in
der Gefahr / und Hoffnung stehett / durch ein oder den andern Weeg
etwas zu vermehren , oder zu gewinnen / also auch in jetzt gemeldtem
Falle der nach der Abschätzung eingeraumtenCommun - Adminiftration
die Uebernehmung des Guts von einem derenin Communi -Adminiftra¬
tione stehendenCreditorum mittels der letzten Beherrschung / oder Ueber-
laffung desselben an den sich herfürgethanen Käufer um das anerbothe-
rrepretiumnicht anderst / als mit Vernehmung/ , und Einverstandniß de¬
renjenigenCreditorum , welche beylaufig in der Gefahr und Hoffnung
stehen/ von dem Abschatzungs - oder sonst zwischen denenin Communi
adminiftratione stehendenCreditoribus verabredetenKaüfschillLrigS-Huan-
40 bezahlet zu werden / es mögen selbige Creditores n ^pockeoarii oder
Chirographarii seyn / geschehen solle / und « wollen Wir gleichfalls dem
prudenti arbitrio deren Landes - Rechten überlassen haben / welcheCre-
ditores dasselbe eigentlich zur benöthigten Einverstandniß zu vernehmen
befinden wich

Im widrigen aber / und daintra hunc Terminumweder eines/
noch das andere erfolgen würde / gleich nach Ausgang diesesTermini,
als worauf das Landrecht / wie Wir es ihme hiemit aufgetragen haben
wollen / ex oftidozuinvigilirenhaben wird / von demselben die dritte
Lidtation veranlasset / abgehörter maßen publidret / und vorgenommen/
und dasselbe hiebey den Verkauf/ so hoch es nur immer seyn kann/hin¬
auf zu bringen beflissen seyn solle . -

Da aber allenfalls auch bey dieser dritten und letzten Imitation
sich niemand so hoch oder höher / als das Gut abgeschatzet worden / ein¬
lassen wollte? jedoch aber jemand infra pretium detaxatumals Meist-
Liethender verbleiben würde, so solle ihme sothaneö Gut dennochadevi-
randarn ulterioremAdminiftrationern Communern vermittels der letzten
Beherrschung / und Zahlungs -Ausweisung käuflich überlassen werden, der-
gestalten jedocht daß demDebitorisowohl als denenCreditoribusan-
lwchin ipso a&u Lidtationis , und nicht weiters desBenefidi & juris
redimendi & refpe &ive idem offerendi aut debitum fuum injiciendi
sich zu gebrauchen , unbenommen seyn , widrigenfalls dem melstbiethend-
verbliebenen Käufer das Gut cum Dominio irrevocabiü denen Land¬
rechten zugesprochen werden solle. -
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Wobey Wir Uns auf das Gericht verlassen / eS werde dasselbe
tzuoad pretium inkra detaxationem den allenfalls verspürendenfraudi-
bus & coilufionibusvon sechsten schon vorzubiegen wissen.

0

UebrLgenö aber verstehet flch von sechsten/ daß / wann das Gut durch
ein - oder 'andern Weeg über das Abschätzungs- Quantum höher hinaus-
gelltacht/ und diein Communi AdminiftrationestehendeCreditoresan
CapitMiundInterelTmvollständig befriediget worden / der Ueberstuß den
ihnen nachfolgendenCreditoribusnach maaßgebiger Ordnung der 01*5
fificatori ^ zu guten komme. .

Wie es mit derAdminiftrationdes Guts
* nach der Abschätzung zu halten seye?

(x \ X solle den in Communem Adminiftrationem verfallenenCredito-
ribus freystehen / wann der bey Eclblvirung der CridL zu Ad.

ministrirungdes in Cridam verfallenen Guts gerichtlich angestellteSe-
quefter ihnen nicht anständig wäre / sich untereinander wegen einer de-
ncnselbigen sonst anständigen Person zu verstehen / und durch diese die
Administrationführen zu lassen / es möge aber von denenCreditoribus
pro Adminiftratione angestellet werden / wer da immer wollt / so wird
diesemCommuni Administrator ! obligtN / denenCreditoribusrichtige
Rechnungen zu erlegen / und aus denen Einkünften einem jedenCredi-
tori nach der ihme per ClastistcatoriamzuerkanntenPriorität das in de¬
nen Schuld - Verschreibungenstipulirte Intereste zu behöriger Zeit ab-
zuführen/ in so weit als hierzu die jährlichen Einkünften ' zureichen wer¬
den / im Falle aber dieCreditoresin Erwählung eines solchenAdmi-

^istratori8 sich nicht vereinbaren könnten / so -wird alsdann das Gericht
ex officio einschreiten/ und einen derleyAdministratorern ex oistcio
zu bestellen haben.

Wornach also die R . Oesterreichische Landrechten / und die von.
denselben verordneteCommiffarübey Abschätzung deren in dieExecu*̂

tion oder Cridam verfallenen und verfallenden Gütern sich nicht nur
zu verhalten , sondern auch wegen derenselbenLicitation , Administra¬
tion , undAddi&ion nach dieserMru &ion und Ordnung zu verfahren
haben werden.



Gegeben In Unsrer Residenz - Stadt Dien den neun
Tag de« Monats Junii im siebenzehenhundert fünf:

Anton Franz Freyherr von Buol
Vice- Stadthalter.

Thomas Ignatz Edler von Pöck
Lanzler.

OommMoLc'" Caef* Reg*
Majeftatis in Confdio.

Kanzde Paulavon Fraißl.
Mathias Wilhelm Haan.
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